
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 131 /\(Bildungszentrum <les Land
kreises Peine in Peine-Vöhrum) 

1) Erfordernis der Planung 

Die durch Gesetz schon vor Jahren eingeleitete Umstrukturierung 
im Schulwesen hat einen erhöhten Raumbedarf sowie <lie !ntegrierung 
verschiedener Schulzweige zur Polge . 

• 
Der Landkreis Peine als Träger des Sekundarbereiche s II er-
warb bereits im Jahre 1966 die im Bebauungsplan festgesetzte 
Ge m e i n b e d a r f s - u n d G r i, n f 18. c h c z. u 1 · .t:: rT i c h L 1 ir: i: r: i r r: ~- : :-, c: r. t r- • L i 1 d 1 : n t; E 

zentrums. Grund für die Neueinrichtung war, daß die bis-
herigen Standorte der einzelnen Schulzweige eine Erweiterung 
sowie eine Anpassung an die neue Schulform nicht zuließen. 

Nach Zielen der Raumordnung hat <lie Stadt Peine als Mittel
zentrum und Schwerpunktort im Schwerpunktraum Braunschweig 
u. a. die Aufgabe, Standorte von Schulen des Sekundarberei
ches II zu sichern. Andere zusammenhängende größere Flächen 
im Zentralbereich sind zur Verwirklichung der o. g. Bau
maßnahme ungeeignet. Welche Schulzweige letztlich in diesem 
Bereich untergebracht werden, wird durch die noch zu be
schließenden Schulentwidlungsplanungen geregelt. 

Die mittelfristige Zielplanung bis zum 1.1.1984 sieht vor, 
folgende Schulzweige im Bildungszentrum zusammenzufassen: 

im 1. Bauabschnitt die kaufmännische und hauswirtschaft
liche Abteilung, 
im 2. Bauabschnitt die gewerbliche Abteilung mit den 
Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung, Metall, Elek
trotechnik, Bautechnik, Holz und Kunststoff, Farb- und 
Raumgestaltung,Gesundheit und Kör per~fl~ge und f:rn i:i hrung. 
Des weiteren ist vorgesehen,2 dreiteilbare Sporthallen 
und 2 Freisportanlagen zu erstellen , sowie 0 i n ~a~h fym
naRium un~ Pjne Facb0berschul0. 

2) Einfügung in die Bauleitplanung, die überörtliche Planung 
und die Raumordnung 

Im Entwurf zum Flächennutzungsplan vom 15.10.1976 ist der 
größte Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes als 
Fläche für den Gemeinbedarf und der Anschlußbcreich an den 
Ortsteil Vöhrum als Dorfgebiet und allgemeines Wohngehiet 
dargestellt. 
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Das Beteiligungsverfahren zum Flächennutzungsplan gemäß 
§ 2 (5) BBauG ist bereits abgeschlossen. Vorgcbr<lchte Be
denken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange hc
ri.ihren die Darste11tmgen dieses Planungsgehietes nicht. 

llie Planung ist den Zielen der Raumordnung unJ der Landes
planung - bekanntgegeben durch das landesplanerische Rah
menprogramm vom 14.10.1976 - angepaßt . 

• 
Öffentliche Interessen erfordern es, den Bebauungsplan auf
:ustellcn, bevor Jer Flächennutzungsplan rechtsgültig gc-
\-J o r den i s t , w e i 1 d e r Sc h u l t r ä g e r p e r Ge s e t :: a n Te r m i n c g c -
bunden ist, die crforckrlichen schulischen Anlagen :: u l'r
stel1en. 

3) Bestehende Rechtsverhältnisse 

Der räumliche Geltungsbereich liegt bjs auf einen kleinen 
Teil im Nordosten außerhalb der im Zusammenhang behauten 
Ortsteile. Bau- und p1anungsrecht1iche Festsetzungen be
stehen nicht. 

llie das Planungsgebiet im südöst 1 ichen Bereich überspannende 
110 kV-Freileitung ist in die Planfestsetzungcn aufgenommen. 
Lventuelle Baumaßnahmen im Bereich Jes angegebenen Schutz
bereiches sind laut der VDE-Vorschrift 0210/5.69 § 14 a 
:iffer 1. 1 und 2 einzuhaltender Sicherheitsabstände mit 
dem Leitungsträger abzustimmen. 

Jler Geltungsbereich wird im NorJwcsten durch allgemeine 
lfohngebiete begrenzt, teilweise durch einen Bebauungsplan 
geordnet und bereits bebaut. Im Norden schließt sich Dorf
gebiet an, ein Bebauungsplan ist z. Z. in Aufstellung, um 
die städtebauliche Ordnung sicherzustellen. Der Nordosten 
wird ebenfalls durch einen rechtsverbindlichen Bebauungs
plan begrenzt, in dem allgemeines Wohngebiet ausgewiesen 
ist. Die Bebauung ist bereits zum größten Teil durchge
führt. Östlich an den Geltungsbereich grenzen gewerbliche 
Bauflächen an. Der südlich angrenzende Bereich bis zur 
Straße "An der Ziegelei" sollte ursprünglich durch diesen 
Bebauungsplan einer Wohnbebauung zugeführt werden. Die 
jüngste Entwicklung stellt jedoch diese Planung des Be
reiches in Frage. Um das Planverfahren für das Bil<lungs
zentrum nicht aufzuhalten, wurde dieses Gebiet aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen, um nach endgültiger Klärung 
der Nutzung dieses Bereiches ein gesondertes Planvcrfahren 
durchzuführen. Das südwestlich angrenzende, noch unhehaute 
Gebiet ist planungsrechtlich noch nicht erfaßt; es wird, 
sobald erforderlich, durch ein weiteres Bebauungsplanver
fahren der Beh~iuung zugeführt. 
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4) Der Bestand innerhalb und außcrhalh des Geltungsbereiches 
<les Bebauungsplanes 

Das Gelände im Bereich des Bebauungsplanes steigt, abge
sehen von geringfügigen Höhenunterschieden, von <lcr Lan<les
straße 412 in Höhe der 110 k\'-Freileitung his zur Poscner 
Straße von 66,S m über NN auf h7,S m ühcr NN. Die Bodenver
hältnisse können als gut bezeichnet werden. 

llie drei hereits hebauten Crundstiicke im >Jor<lcn des Plan
gehietes sind ihrer derzeitigen Nutzung cntsprechcn<l iilier
nommen und festgesetzt worden. 

Das gesamte Gel~inde des Bi l<lungszentrums - Gemeinheclarfs
fläche - steht im Eigentum des L<rndkreiscs Peine. flas nör<l-
1 ich davon fest g es et z t e W/\- hZ\\' . M 1 l- Ce hie t ist in Privat -
besitz.. 

ln das öffentliche Nahverkehrsnetz ist der nördl ic!tc Be-
r e i c h d c s P 1 a n g e b i e t e s g 11 t e i n g e lrn n d c n . L i n B u s - 11 a l t e -
punkt wir<l im Rahmen des J\usbaues der L 412 in Höhe der 
Einfahrt zum Bil<lungszentrum eingerichtet. Er befindet sich 
i n m i t t 1 e r e r E n t f e r n u n g von 3 0 0 m z u <l e n g e p 1 a n t e n lfo h n b a u -
grundstücken. Ein weiterer Bus-Jlaltcpunkt befindet sich im 
Ortskern an der "Apotheke Vöhrum". Dieser ist ca. 1.000 m 
von den Wohngrundstücken im Planhereich entfernt. 

Lin gesonderter Bus-Pendelverkehr wird fiir cbs Bildungs
zentrum eingerichtet. 

5) Erschließung und Versorgung 

Die äußere Erschließung des Plangehietes erfolgt über die 
Landesstraße 412 mit Anschluß an die B 444 und B 65. 

llie vormals freie Strecke der L 412 zwischen der Einmün
dung "An der Ziegelei" und der sogenannten "Spinne" ist 
von der Stadt Peine als Ortsdurchfahrt übernommen wor<len. 
J\ls freie Strecke wurde die Straße anbaufrei gehalten. Ver
kehrsanschlußbeschränkungen im Bereich des Bebauungsplanes 
sollen weiterhin einen flüssigen Verkehrsablauf gewähr
leisten. Vorhandene Verkehrsanschlüsse im nördlichen Bereich 

werden durch f es t gesetzte Zu f a h r t e n ( E in - und Aus f a h r t ) h c -
rücksichtigt. 
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Die vorgesehene Wohnbebauung wird über zwei Wohnstraßen mit 
je einem Wendeplatz und über nicht befahrbare Wohnwege 
(Reihenhausgrundstücke) erschlossen. Die Verbindung des 
inneren Verkehrssystems mit dem äußeren erfolgt über die 
Posener und Herrenfeldstraße. 

Für die Reihenhausgrundstücke sind zur Aufnahme des ruhenden 
Verkehrs Gemeinschaftsgaragen vorgesehen. Im Bereich der 
Einzelhausbebauung ..findet der ruhende Verkehr <iuf den Bau
grundstücken Platz. Öffentliche Parkplätze s ind ausreichend 
im Anschluß an die Gemeinschaftsgaragen festgesetzt. !Jie 
f ü r d a s I3 i 1 d u n g s z e n t r u m e r f o r <l e r l i L- h e n S t c 1 1 r 1 ä t z e s i n d a u f 
dem Grundstück selbst unterzubringen. 

Die Versorgung des gesamten Plangehietcs (Bildungs zentrum 
und Wohngrundstücke) mit Trinkwasser erfolgt durch den 
Wasserbeschaffungsverband Peine, die C;, ~ l1 Crsorgung durch 
die Stadtwerke Peine GmbH und die Stromversorgung d11rch die 
Hastra. Die Entwässerung des Cebietes erfolgt im Trennsystem 
und wird von der Stadt reine übernommen. 

6) Bauliche und sonstige Nutzung 

Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung für die 
Gemeinbedarfsfläche läßt eine optimale bauliche Ausn11tzung 
des Grundstückes zu und trägt eventuellen späteren Erwei
terungen voll Rechnung. 

Die nördlich angrenzenden 2geschossigcn Reihenhäuser und die 
Einzelhäuser bilden zu der vorhandenen Bebauung einf'n na
ti"trlichen Übergang. 

Die zu erwartenden L~~mimmissionen aus den Freisportanlagen 
machen es erforderlich, im Übergangsbereich zur anschließenden 
Wohnbebauung Lärmschutzmaßnahmen festzusetzen. Art und lJm
fang ergeben sich aus der textlichen Festsetzung Jc s Dc
bauungsplan. 
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7. Planungsstatistik 

7.1. Größe des Planungsgebietes 

7. 1. 1 Größe der .b„läche fUr d;:is Bi lnune; szen tru~ 

• 7. 2 Gr0Ge des Bruttobaugebietes 
unter Einbeziehung der jeweiligen 
halben Breiten der umgrenzcn<lcn 
Straßen 

7.3. Erschließungs flächen 

7.3.1. Straßen/Wege 
Bezeichnung 

7 . 3 . 2 . 

vorhanden 
reiner Straße 

Herrenfeldstraße 

Posener Straße 

geplant 
Herrenfeldstraße 

Wendeharrnner 
Am Maschtor 

Einhangstraße 

Wohnwege im 
Reihenhausgebiet 

Parkplätze 

Einhangstraße 

Querschnitt Länge 
m m 

26,00 278 
18 ,00 177 
13,50 179 

12 ,00 313 

7 ,00 570 
11 '70 11 1 

0,60 313 

8,5 19 

6,5 80 
14 ,o 14 

2 ,o 130 
2,5 1 7 

Fläche 
qm 

7 228 
3 186 
2 417 

3 756 

3 990 
1 299 

188 

162 

520 
196 

260 
43 

1 ClO 

26 .0261 ha 

22.5432 ha 

ha 

2. 1876 

0. 1369 

0.0100 

2. 33·15 ha 
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Größe des Bruttobaugebietes 
bezogen auf die Reihen- und Einzelhaus
bebauun 
Unter E1nbez1e ung er Jewe1l1gen 
Breiten der umgrenzenden Straßen. 1.4862ha 

7.5 Größe des Nettobaulandes 
bezogen auf die Reihen- und Einzelhausbebauung 1. 1446 ha 

7.b Besiedlungsdichte 

7.6. 1. Nettowohnungsdichte 

7. b. 2. 

7. 6. 3. 

7 . 7 

7. 7 . 1 • 

7 . 7 . 2 

vorhan<len sind 2 Einzelhäuser 
geplant sind~ Einzelhäuser 

16 Heihenhäuser 

23 -,-:- 1446 = ZU WE/ha Nettobauland 

Bruttowohn<lichte 

~~ 4862 = 15 WE/ha Bruttobauland 

2 WE 
5 WE 

16 WE 
23 WL 

Unter Zugrundelegung von 2,b Pcrsonen/WE können 
60 Personen im Plangebiet wohnen. 

60 
1

• 
1446 

= 52 Personen/ha Nettobauland 
(Besie<llungsdichte) 

Ruhender Verkehr 
bezogen auf die Reihen- und Einzelhausbebauung 

Stellplätze und Garagen 

Es sind vorgesehen für: 

16 WE in Reihenhäusern 
5 Einzelhäuser (5 WE) 
2 Einzelhäuser (vorhanden) 

Parkplätze 
erforderlich 20 % der geplanten WE 

festgesetzt 
5 p 
7 p 

16 GGa 
5 GA 
2 GA 

23 

8. Kostenschätzung 

Die der Gemeinde voraussichtlich durch die vorge
sehenen baulichen Maßnahmen entstehenden Kosten be
tragen ca. 860.000,00 DM. Ihre Verteilung ist <lurch 
das Ortsstatut geregelt. 
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9. Planverwirklichung und Folgeverfahren 

Bodenordnen<le Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
Die Flächen zur Anlegung der J:rschließungsst raß<'n, 
Wege und öffentlichen Parkfl~chen gehen in d;:is 
Eigentum der Stadt Peine über . 

• 
Peine, den 19.4.1973 

--

3 rnt{1 et·k" e-, 
Bürgermeister i.V. 

/ 

1 
! 

I \ 

Stadtdirektor 
f 

\ . ·- . „ 
" ' ,, 

D i e s e B e g r ü n d u n g h a t m i t d e m z u g e h ö r i g e 11 B e b a u u n g s p J ;rn e n t -
wurf Nr. 131 /\ 50\vie dem Bebauungsentwurf gern. § 2~(6) Bß<Jul. 
vom bis öffentlich ~usgclcgcn. 


